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Satzung zur Änderung der Studienordnung für den MasterstudSatzung zur Änderung der Studienordnung für den MasterstudSatzung zur Änderung der Studienordnung für den MasterstudSatzung zur Änderung der Studienordnung für den Masterstudiengang Integriengang Integriengang Integriengang Integraaaated Design ted Design ted Design ted Design 
Engineering an der OttoEngineering an der OttoEngineering an der OttoEngineering an der Otto----vonvonvonvon----GuerickeGuerickeGuerickeGuericke----Universität MaUniversität MaUniversität MaUniversität Maggggdeburgdeburgdeburgdeburg    

    
Aufgrund des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 5. Mai 2004 (GVBl. LSA S. 
256), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften 
vom 16. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 436). 
 
 

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel I    
1. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Alt: 
Die Immatrikulation erfolgt jeweils zum Wintersemester. Das Lehrangebot ist entsprechend 
ausgerichtet (siehe auch Prüfungsordnung). 
 
Neu: 
Die Immatrikulation kann zum Wintersemester  oder zum Sommersemester erfolgen.  
Empfohlen wird ein Beginn im Wintersemester. Das Lehrangebot ist entsprechend 
ausgerichtet . 
 

2.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
Alt: 
Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn im Wintersemester ausgerichtet. Das Studium 
ist in einer Weise gestaltet, dass es einschließlich der Masterarbeit mit dem Kolloquium in der 
Regelstudienzeit von vier Semestern abgeschlossen werden kann. 
 
Neu: 
Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn entweder im Wintersemester  oder im 
Sommersemester ausgerichtet. Empfohlen wird ein Beginn im Wintersemester. Das Studium 
ist in einer Weise gestaltet, dass es einschließlich der Masterarbeit mit dem Kolloquium in der 
Regelstudienzeit von vier Semestern abgeschlossen werden kann. 
 

3.  Die Anlage Regelstudienplan wird wie folgt mit dem Regelstudienplan Beginn 
Sommersemester ergänzt: 
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AAAArtikel IIrtikel IIrtikel IIrtikel II    

 
 
Diese Satzung findet für alle Studierenden Anwendung, die ab Sommersemster 2012 im 
Masterstudiengang Integrated Design Engineering der Otto-von-Guericke-Universität im-
matrikuliert sind. 

 
Artikel IIIArtikel IIIArtikel IIIArtikel III    

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Verwaltungshandbuch der Otto-von-
Guericke-Universität in Kraft. 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau 
vom 07.03.2012 und des Senats der Otto-von-Guericke-Universität vom 21.03.2012. 
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